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RS OGH 1995/4/25 1Ob541/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1995

Norm

JWG §9

JWG §26

JWG §30

Rechtssatz

Es liegt nicht an den Eltern, sich allenfalls notwendige Maßnahmen der Erziehungshilfe nach ihrem Gutdünken

auszusuchen und sich einer begleitenden Kontrolle der Erziehung durch Organe des Jugendamtes zu entziehen.

Entscheidungstexte

1 Ob 541/95
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